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davon, daß sie ernstzunehmende Maßnahmen zur Herbeifüh-
rung einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts 
ergreifen, indem sie möglichst rasch Einigung über die ent-
sprechenden Dokumente erzielen und diese unterzeichnen; 

 5. bekräftigt die besondere Bedeutung, die er einer ak-
tiveren Rolle der Vereinten Nationen in dem Friedensprozeß 
beimißt, ermutigt den Generalsekretär und seinen Sonderbe-
auftragten, ihre Bemühungen mit Hilfe der Russischen Föde-
ration als Vermittler und mit Unterstützung der Gruppe der 
Freunde des Generalsekretärs und der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa fortzusetzen, und 
fordert die Parteien auf, mit ihnen konstruktiv an der Herbei-
führung einer umfassenden Regelung zu arbeiten; 

 6. ermutigt zur Fortsetzung des direkten Dialogs zwi-
schen den Parteien, fordert sie auf, die Suche nach einer 
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